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Der Beginn
des türkisch-montenegrinischen Krieges.

Am 30. September haben die Könige von
Bulgarien, Serbien, Montenegro und Griechenland die
Mobilisierung ihrer Armeen angeordnet. Dieser
bedeutsame Schritt löste eine lebhafte Bewegung in
allen europäischen Staatskanzleien aus. Die Diplomaten

bemühten sich, die Kriegsgefahr in letzter
Stunde zu beschwören. Nach sehr schwierigen
Verhandlungen einigte man sien auf eine Demarche der
Gesandten Oesterreich-Ungajrns und Bußlands (als
Mandatare Europas) in Sofia, Belgrad, Cettinje und
Athen, sowie auf die Ueberreichung einer Kollektiv-
note durch den Dragoman der Österreich-ungarischen
Botschaft in Konstantinopel.

Am 8. Oktober erschienen in Ausführung dieser
Beschlüsse die Gesandten Oesterreich-Ungarns und
Rußlands bei den Kabinetten der christlichen
Balkanstaaten und überreichten eine Note folgenden
Inhalts :

„Die Regierungen Rußlands und Oesterreich-
Ungarns erklären den Balkanstaaten:

1. daß die Mächte energisch jede Maßnahme
mißbilligen, welche geeignet ist, einen Friedensbruch
herbeizuführen.

2. Daß sie, gestützt auf Artikel 23 des Berliner
Vertrages, im Interesse der Bevölkerung die
Verwirklichung der Reformen in der Verwaltung der
europäischen Türkei in die Hand nehmen werden,
wobei es sich von selbst versteht, daß die Reformen
der Souveränität des Sultans und der territorialen
Integrität des ottomanischen Reiches keinen
Abbruch tun werden. Diese Erklärung behält übrigens
die Freiheit der Mächte für ein kollektives und
späteres Studium der Reformen vor.

3. Daß sie, falls nichtsdestoweniger ein Krieg
zwischen den Balkanstaaten und dem ottomanischen
Reiche ausbrechen sollte, bei Beendigung des Kon-

fliktes keine Aenderung des territorialen Status quo
der europäischen Türkei zulassen werden.

Die Mächte werden gemeinschaftlich bei der
Pforte Schritte tun, die sich aus der vorstehenden
Erklärung ergeben."

Diese Note wurde in Cettinje am 8. Oktober,
11 Uhr vormittags überreicht. Den Gesandten wurde
hierauf mitgeteilt, daß der ottomanische Geschäftsträger

bereits um 9 Uhr 30 Minuten seine Pässe
erhalten und der montenegrinische Geschäftsträger
in Konstantinopel zur selben Zeit folgende
Erklärung bei der Pforte überreicht habe:

„Ich bedaure, daß die königlich montenegrinische
Regierung vergeblich alle freundschaftlichen Mittel
zu einer friedlichen Lösung der zahlreichen
Mißverständnisse und Konflikte, welche beständig mit der
Türkei schweben, angewendet hat.

Infolge Ermächtigung Sr. Majestät des Königs
Nikolaus, meines hohen Souveräns, habe ich die
Ehre, Sr. Exzellenz mitzuteilen, daß von heute an
die königlich montenegrinische Regierung alle
Beziehungen zur Türkei abbricht und den
montenegrinischen Waffen die Anerkennung der Rechte
Montenegros sowie der seit Jahrhunderten verletzten
Rechte seiner Brüder in der Türkei anvertraut.

Ich verlasse Konstantinopel; die königliche
Regierung wird dem türkischen Gesandten in Cettinje
seine Pässe ungesäumt zustellen."

Am 8. Oktober, 9 Uhr 30 Minuten war also der
Kriegszustand zwischen der Türkei und Montenegro
eingetreten.

Zu dieser Zeit waren die Mobilisierung und der
Aufmarsch des montenegrinischen Heeres bereits
beendet, während der Türkei an der Grenze nur
schwache Kräfte zur Abwehr eines montenegrinischen

Einfalls zur Verfügung standen. Von der
montenegrinischen Armee dürfte die Hauptkraft —¦
2 bis 2V2 Divisionen — an der Straße Niksic-
Podgorica, */a bis 1 Division im Räume Antivari-
Dulcigno, 1 Division im Räume Kolasin-Andrijevica
mit den Vortruppen nahe der Grenze bereitgestellt
worden sein. Die Türkei hat an der montenegrinischen

Grenze zahlreiche Wachhäuser (Kulen, Ka-


	...

